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I. Allgemeines 

 
1. Grenzüberschreitende Zahlungen 
Manche geldwerten Vorteile kommen Organisationen oder Fachkreisangehörigen 

außerhalb von Deutschland zugute. 

Die Offenlegung muss jeweils in dem Land erfolgen, in dem der Fachkreisangehörige 

tätig ist oder die Institution ihren Sitz hat. 

Zahlungen von anderen Daiichi-Sankyo-Landesgesellschaften an Institutionen, die in 

Deutschland ihren Sitz haben, werden in Deutschland offen gelegt, unabhängig davon, 

wo die Zahlung herstammt. 

 

 
2. Währung 
Wurden Zahlungen in einer anderen Währung als Euro geleistet, variiert der 

Umrechnungskurs abhängig von dem Tag, an dem die Umrechnung erfolgt ist. 

Grundsätzlich soll der durchschnittliche Wechselkurs des Monats genommen werden, in 

dem das Ereignis stattgefunden hat. 

 

 
3. Umsatzsteuer 
Alle Zahlungen, die in unserem Report dargestellt werden, sind Netto-Beträge, d.h. es ist 

keine Umsatzsteuer enthalten. 

 

 
4. Co-Marketing Projekte 
Wenn Daiichi Sankyo Produkte im Rahmen eines Co-Marketing mit einer anderen 

Pharma-Firma vermarktet, wird Daiichi Sankyo nur solche Zahlungen offen legen, die 

direkt von Daiichi Sankyo geleistet wurden und in den Firmenunterlagen als Teil des 

Geschäftsbetriebs aufgeführt werden. 

Zahlungen, die von Co-Marketing-Partnern geleistet werden, werden getrennt davon nur 

von diesen offen gelegt. 

 

 
5. Zeitpunkt der Offenlegung 
Daiichi Sankyo wird die Zahlungsdetails jeweils für den Tag offen legen, an dem die 

geldwerte Leistung dem Fachkreisangehörigen oder der Institution tatsächlich 

zugutekam. Dies kann bedeuten, dass eine Offenlegung erst im nächsten Offenlegungs- 

Zeitraum erfolgt, wenn eine Veranstaltung oder ein Projekt beispielsweise Ende 2016 

stattfindet und die Zahlung dafür erst im Januar erfolgt, da erst dann die Rechnung 

eingegangen ist und bezahlt wurde. 

6. Abwicklung über Vermittler, Agenturen u.ä. 

a) Vermittler, die im Auftrag von Daiichi Sankyo handeln 
Mit jedem Dritten, der Daiichi Sankyo vertritt oder im Auftrag von Daiichi Sankyo handelt, 

muss ein schriftlicher Vertrag mit der Verpflichtung geschlossen werden, Daiichi Sankyo 

sämtliche Informationen über Leistungen an Fachkreisangehörige oder Institutionen zur 

Verfügung zu stellen. Falls diese Informationen aufgrund der Art der Leistung (z.B. 
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Marktforschung) nicht zur Verfügung gestellt werden können, ist der Dritte dafür 

verantwortlich diese Kosten selbst offen zu legen. 

b) Vermittler, die im Auftrag von Fachkreisangehörigen / Institutionen handeln 
Wenn der Dritte eine professionelle Kongress-Agentur ist, legt Daiichi Sankyo die 
geldwerten Leistungen in der entsprechenden Kategorie im Namen des gesponserten 
Fachkreisangehörigen oder der gesponserten Institution offen. 

c) Private companies and associated charities 
Die Zahlung, die der Auftraggeber - dies kann der Fachkreisangehörige, eine juristische 

Person, die dem Fachkreisangehörigen gehört oder eine Institution sein- erhält, wird als 

geldwerter Vorteil offen gelegt, der an diese Einheit geleistet wurde. 

 
 
 
 

II. Datenschutz 

 
1. Einwilligungserklärung 
Das Datenschutzgesetz schreibt vor, dass Daiichi Sankyo von jeden 

Fachkreisangehörigen im Vorfeld die Einwilligung einholt, dass die personenbezogenen 

Daten und/oder die einzelnen Zahlungen offen gelegt werden dürfen. Daiichi Sankyo hat 

die nötigen Einwilligungen zu dokumentieren. 

Das Gleiche gilt für Institutionen, wenn einzelne Personen identifizierbar sind, z.B. 

Arztpraxen mit einzelnen Berufsträgern. 

In Fällen, in denen keine Einwilligung erteilt wurde bzw. diese vom Fachkreisangehörigen 

verweigert wurde, hat Daiichi Sankyo den Betrag als aggregierte Zuwendung in der 

entsprechenden Kategorie aufgeführt. 

 

 
2. Teilweise Einwilligung 
In Fällen, in denen nur eine teilweise Einwilligung des Fachkreisangehörigen oder 

Institution in die Offenlegung vorliegt, wird der Gesamtbetrag dieses 

Fachkreisangehörigen in aggregierter Form veröffentlicht. 
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III. Offenlegungs-Kategorien 
Entsprechend den Vorgaben der EFPIA und der jeweiligen nationalen Umsetzung dieser 

Vorgaben. 

In der Veröffentlichung werden sowohl Zuwendungen an Healthcare Professionals, 

Healthcare Organisations sowie Patientenorganisationen offen gelegt. 

 

 
IV. Forschung und Entwicklung 

 
1. Definition 
Zahlungen an Fachkreisangehörige oder Institutionen, die die Planung oder 

Durchführung von (i) nicht-klinischen Studien (nach Maßgabe der OECD Principles on 

Good Laboratory Practice), (ii) klinische Studien (definiert in Directive 2001/20/EC), oder 

(iii) prospektiv ausgerichtete nichtinterventionelle Studien, die die Sammlung von 

Patienten-Daten durch oder im Auftrag eines einzelnen oder einer Gruppe 

Fachkreisangehöriger speziell für diese Studie betreffen. 

 

 
2. Zusammensetzung 
Die aggregierte Veröffentlichung für Forschung und Entwicklung enthält: 

‐ Beteiligung an Kosten für Investigator Meetings und Committees 

‐ Vergütung für die Prüfer 

‐ Die aggregierte Veröffentlichung für Forschung und Entwicklung enthält keine 

Vergütung, die an CROs gezahlt werden. 

 

 

V. Dienstleistungs- und Beratungshonorare 
 
Die Erstattung von Auslagen in Bezug auf Dienstleistungs- und Beratungshonorare wird in der 
Tabelle aus systemtechnischen Gründen nicht in der Spalte „Erstattung von Auslagen“ 
aufgeführt, sondern unter der Kategorie „Reise- und Übernachtungskosten“ bei „Geldwerte 
Leistungen im Zusammenhang mit Fortbildungsveranstaltungen“. 
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